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§ 41 W-GBG Bevorzugung bei der
Aus- und Weiterbildung

 W-GBG - Wiener Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2024

1. (1)Frauen sind zur Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die zum beruflichen Aufstieg qualifizieren

können, von den Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleitern solange bevorzugt zuzulassen, bis der Anteil

der Frauen in höherwertigen Verwendungen (Funktionen) und Dienstposten (§ 6 Abs. 1a) jeweils 50 % beträgt.

2. (2)Die Veranstaltungen (auch die nicht ausschließlich für Frauen angebotenen) sollen möglichst auch in Wien und

innerhalb der Bürozeiten (Blockzeit) abgehalten werden.

3. (3)Im Rahmen des Aus- und Weiterbildungsprogramms der Stadt Wien sind der Frauenförderung dienende

Veranstaltungen anzubieten.

In Kraft seit 14.12.2022 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/w-gbg/paragraf/6
file:///

	§ 41 W-GBG Bevorzugung bei der Aus- und Weiterbildung
	W-GBG - Wiener Gleichbehandlungsgesetz


